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Einleitung 

Vor über zwanzig Jahren bemerkte U. Scheuner, daß die Behandlung der 
Religionsfreiheit im deutschen Staatsrecht "unter dem mangelnden Ausblick auf 
die internationale Diskussion" leide 1• An diesem Zustand hat sich bis heute nichts 
Wesentliches geändert. Das ist umso bedauerlicher, als dadurch die Auseinander-
setzung mit einer Entwicklung erschwert wird, die in absehbarer Zukunft Verän-
derungen für das gesamte verfassungsrechtliche Gefüge und damit auch für die 
einzelnen Grundrechte mit sich bringen wird. Im Zeichen der, wenngleich lang-
sam fortschreitenden, europäischen Integration steht auch eine Angleichung der 
nationalen Grundrechtskataloge bevor. Eine Basis für diesen Prozeß wird dabei 
die Europäische Menschenrechtskonvention abgeben. In allen einschlägigen Er-
klärungen und Entwürfen Europäischer Organe wird auf sie als maßgebenden 
Grund- und Menschenrechtskatalog Bezug genommen 2• Der Einfluß der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention auf die nationalen Rechtsordnungen hat sich 
in den letzten Jahren verstärkt 3• In der Rechtsprechung der Kommission und des 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu den Konventionsartikeln wird bereits der 
Beginn einer europäischen Verfassungsgerichtbarkeit gesehen4• 

Art. 9 der Konvention, der die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
garantiert, gehört zu den bisher weniger beachteten Konventionsbestimmungen. 
Er wird bei den komplexen politischen und rechtlichen Integrationsvorgängen 
wohl nur eine marginale Rolle spielen. Trotzdem könnte Art. 9 einmal als europäi-
scher Standard für die grundrechtlich gewährte Religionsfreiheit gelten. Allein 
dieser Ausblick rechtfertigt eine Auseinandersetzung mit dieser Bestimmung. 
Darin liegt zugleich die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zur Öffnung der 
deutschen Diskussion gegenüber der internationalen Rechtsvergleichung zu lei-
sten. 

1 U. Scheuner, Die Religionsfreiheit im Grundgesetz, DÖV 1967, 585 (587). 
z Siehe z. B. die Gemeinsame Erklärung der Organe der Europäischen Gemeinschaft 

zu den Grund- und Menschenrechten vom 5. April 1977, ABI. EG C 103!1977, S. 1; 
Europäisches Parlament, Entwurf eines Vertrages zur Gründung einer Europäischen 
Union vom 14. Feb. 1984, Art. 4 Abs. 1, ABI. EG C 77 I 1984, S. 33, auszugsweise 
abgedruckt in EuGRZ 1984, 246. 

3 Anzeichen dafür ist die ständig wachsende Zahl der Entscheidungen der Konven-
tionsorgane. Während der Gerichtshof beispielsweise von 1960 bis 1970 ingesamt 12 
Urteile fällte, ergehen seit 1983 etwa 10 bis 15 Urteile pro Jahr. Daraus läßt sich die 
zunehmende Bekanntheil der Straßburger Organe und die internationale Anerkennung 
ihrer Rechtsprechungskompetenz ersehen. 

4 Siehe z. B. J. A. Frowein, Der europäische Menschenrechtsschutz als Beginn einer 
europäischen Verfassungsrechtsprechung, JuS 1986, S. 845-861; K. Weidmann , Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auf dem Weg zu einem europäischen 
Verfassungsgerichtshof, Frankfurt/Bern/New York, 1985. 



16 Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst die Rechtsprechung, die von der 
Kommission für Menschenrechte und, in geringem Maße, von dem Gerichtshof 
für Menschenrechte zu Art. 9 der Konvention ergangen ist, aufgearbeitet und in 
einen systematischen Zusammenhang gestellt. Dabei wird ganz bewußt auf die 
Darstellung und Besprechung der einzelnen Entscheidungen Wert gelegt. In der 
Konventionsrechtsprechung vereinigen sich die unterschiedlichen europäischen 
Rechtstraditionen, so daß die Entscheidungen nicht durch den aus der deutschen 
Rechtsprechung bekannten ausführlichen und deduktiven Urteilsstil geprägt sind. 
Häufig lassen sich in den Entscheidungen die prägnante Kürze französischer 
Urteile oder die fallbezogene Argumentation des angelsächsischen Rechtsden-
kens wiederfinden. Das zwingt dazu, dem Einzelfall genaues Augenmerk zu 
schenken. Darüber hinaus wird in der Arbeit versucht, die Entscheidungen zu 
systematisieren und allgemeine Aussagen abzuleiten. Wollte man die Arbeit in 
bekannte Kategorien einordnen, müßte man sie wohl am ehesten als eine Übertra-
gung der Schrifttumsgattung "Kommentierte Verfassungsrechtsprechung" 5 auf 
das Konventionsrecht bezeichnen. 

Der Untersuchungsgang folgt der herkömmlichen Grundrechtsprüfung. Bevor 
jedoch die Einzelheiten der Gewährleistungen des Art. 9 angegangen werden, 
wird in Teil A. eine Einführung in das Konventionsrecht gegeben, um das 
rechtliche Umfeld und die Besonderheiten der Konventionsgewährleistungen 
darzustellen. Anschließend wird die individualrechtliche Seite der Gewährleistun-
gen des Art. 9 untersucht, angefangen mit deren wichtigstem Einzelrecht, der 
Religionsfreiheit (Teil B.). Dabei werden auch andere Konventionsartikel 
(Art. 14, Art. 2 Satz 2 des 1. Zusatzprotokolls) besprochen, die die Religionsfrei-
heit in wichtigen Einzelaspekten ergänzen und vervollständigen. Es folgen die 
beiden anderen durch Art. 9 garantierten Einzelrechte, die Gewissensfreiheit (Teil 
C.) und die Gedankenfreiheit (Teil D.). Abschließend wird in TeilE. die korpora-
tivrechtliche Seite der Religionsfreiheit behandelt und untersucht, ob sich von 
ihr aus Konsequenzen für die Organisation von Kirchen und Glaubensgemein-
schaften ergeben. 

s Der Begriff geht zurück auf P. Häberle, Kommentierte Verfassungsrechtsprechung, 
Königstein I Ts, 1979; vgl. auch A. Hollerbach, Das Staatskirchenrecht in der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts (II), AöR 106 (1981), 218. 



A. Grundlagen des Konventionsrechts 

I. Die Entstehung der Europäischen Menschenrechtskonvention 

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 1 · 2 hat ihren Ursprung 
in der europäischen Einigungsbewegung, die im Anschluß an den Zweiten Welt-
krieg in Westeuropa entstanden war. In verschiedenen Staaten hatten sich unter 
Beteiligung führender Politiker3 Organisationen gebildet, die sich für die Ver-
wirklichung eines geeinten Europas einsetzten4• Vom ersten gemeinsamen Kon-
greß dieser Organisationen in Den Haag vom 7. - 11. Mai 1948 ging der Anstoß 
zur Ausarbeitung einer Menschenrechtserklärung aus 5• Sie sollte die gemeinsame 
Basis der demokratischen Staaten für die Weiterentwicklung zu einer europäi-
schen Union sein. Der Kongreß rief einen Rechtsausschuß ins Leben, der einen 
ersten Entwurf einer Menschenrechtskonvention ("projet de convention") ver-
faßte6. 

Im August 1949 machten sich die Organe des neugebildeten Buroparats das 
Vorhaben zu eigen und führten die Arbeit auf der Grundlage des ersten Entwurfs 
fort 7• Die Konvention wurde in einem Wechselspiel zwischen der Beratenden 

1 Die amtliche Bezeichnung lautet: Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten vom 4. Nov. 1950 (BGBI. 1952 li 686, 953). Die Beifügung 
"Europäische" ist inzwischen üblich und zur Unterscheidung von anderen Menschen-
rechtskonventionen, etwa der amerikanischen, durchaus angebracht. 

2 Die Entstehungsgeschichte der EMRK ist mehrfach dargestellt worden, insbesondere 
in den einschlägigen Kommentaren. Besonders hinzuweisen ist auf den Aufsatz von 
K. J. Partsch, Die Entstehung der europäischen Menschenrechtskonvention, ZaöRV 15 
(1953 I 54), 631 -660. Die Materialien zur Entstehungsgeschichte sind veröffentlicht in: 
Collected Edition of the "Travaux Preparatoires", Bd. 1-VII, Den Haag 1975 - 1985. 

3 Z. B. Sir Winston Churchill, Paul-Henri Spaak, Leon Blum, Alcide de Gasperi, 
Paul Ramadier, Konrad Adenauer u. a. 

4 Sehr detailliert dazu: W. Lipgens, Die Anfänge der Europäischen Einigungspolitik 
1945-1950, l. Teil 1945-47, S. 292 ff. 

s Siehe Ziff. 5 der politischen Resolution des Kongresses, abgedruckt in: H. Sieg/er, 
Dokumente der Europäischen Integration 1946-1961, S. 17. 

6 Abgedruckt bei C. We!ß, Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, Anhang I, S. 37. Bemerkenswert ist, daß in dem Entwurf 
das Rechtsschutzsystem der Konvention in seinen Grundzügen bereits enthalten war. 
Es sollte eine Europäische Kommission für Menschenrechte und ein Europäischer Ge-
richtshof für Menschenrechte gebildet werden. Diese sollten für die Behandlung von 
Beschwerden zuständig sein, die sowohl von Staaten als auch von Individuen erhoben 
werden konnten (Teil li des Entwurfs, Art. 7 -15). 

7 Allerdings wurde die Frage der Menschenrechte nur unter Druck der Abgeordneten 
auf die Tagesordnung der Beratenden Versammlung gesetzt (C. We!ß (Fn. 6), S. 5; 

2 Blum 
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